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Grenze des Geltungsbereiches der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
der Gemeinde Plüschow für einen Teilbereich der Ortslage Meierstorf 

Flächen innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
(§34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB) 

Ergänzungsflächen (§34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 

Vermutlicher Verlauf von Leitungen 
·unterirdisch 

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen, 
(§ 9 Abs. 1Nr.16 Bau GB, § 9 Abs. 6 BauGB) 
TWSZ • Trink\Yasserschutzzone lllA 

Darstellungen ohne Normcharakter 

~ vorhandene bau liche An!:;on 

vorhandenen Grundstücksgrenzen 
Flurstücksnummern 

Nachrichtliche Übernahme 

Höhenfestpunkt des amtlichen geodätischen Grundlagennetzes 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
außerhalb des Plangebietes 

TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN 
Klarste\lungs- und Ergänzungssatzung 
der Gemeinde Plüschow für einen Teilbereich der Orts lage Meierstolf 
D!e Gemeinde erlässt aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 flb'. 1 und Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004(BGBI. 1 S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.072011 
(BGBI. 1 S. 1509) nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Plüschow vom 08.1 0.2013 die 
nachfolgende Klaist01 uigs- und Ergänzungssatzung der Gemeinde Plüschov1 für einen Teilbereich der Ortslage Meierstorf. 

§1 
Räu mli eher Geltungsbereich 

{1) Die Grenzen für den m Zusammenhang bebauten Ortsteil werden gemäß den in dem beigefügten Lageplan 
hinsichtlichen Darstellungen festgelegt und ergän2.t. 

(2) Der beigefügte Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

§2 
Zulässlgkeitvon Vorhaben 

(1) Innerhalb der in § 1 festgesetzten Grenzen des Klarslellungssatzung richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von 
Vorhaben (§ 29 BauGB) ausschließlich nach§ 34 BauGB. 

(2) ln.nerhalb der in § 1 festgeleg'.en Grenzen der Ergänzungssatzung richtet Elch die planungsre:::htl iche Zulässigkeit im 
Ubrigen nach§ 34 BauGB. 

§3 
Ergänzungssatzung ; Festsetzungen Innerhalb der ergänzten Gebiete 

(1) Die Hauptgebäude sind giebetständig zur Straße auszurichten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

(2) Es sind nur Einzelhäuser zulässig.(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

{3) Innerhalb der Einzelhäuser sind je Einzelhaus maximal zwei Wohnungen zulässig. 
(§ 9Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

§4 
Festsetzungen zum Schutz, zur Plege und zur Entwlcklung von Natur und Landschaft{§ 9 Abs, 1a Bau GB) 

(1) Zur Kompensation der Ehgriffe werden Innerhalb des Satzungsgebietes (Ergänzungssatzung) auf den jeweiligen 
Eingriffsgrundstücken mehrreihige Hecken argepflanzt. Für die Anpflanzlflgen sind ausschließlich heim ische und 
standortgerechte Arten zu verwenden. Die Anpflanzungen sind vorzugsweise entlang der rüclwärtigen 
Grundstücksgrenze auszuführen. Es sind verpflanzte Sträucher mit einer Höhe von 80-100 cm in Pflanzabständen von 
1,0m und Reihenabstände von 1,5 m anzupflanzen. folgende Gehölzartensind zu verwenden: 
Feld-Ahorn (Ac:er campestre), Hänge-Birke (Bell.lla pendula), Hainbuche (Carpinus betulus) Geme ire Haselnuss 
(Corytus avel lana), Zweigrifftiger Weißdorn (Crataegus laevigata), Eilgrifli9'!r Weißdorn (Cralaegus morog yna), 
Schlehdorn (Prunus spinosa), Purgiar-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Salweide (Salb: call'"ea), Hunds-Rose (Rosa 
canina)_ 

Für die Heckenanpflanzung ist eine dreijahrige Ent>vicklungspflege durchzuführen. Die nicht bepflanzten Bereicm sind 
als Sauml::ereiche zu entwi ekeln und extensiv zu pflegen. Auf den einzelnen Flurstücken sind jeweils entsprechend der 
Festsetzungen unter § 4 Abs. 3 die erforderlichen Anpflanzungen vorzunehmen. Alternativ können bei gleichen 
Flächengrößen die Flächen für Ausgleichs- und Ersatz maßnahmen anders auf dam Grundstück platziert werden: der 
Übergang \Om Grundstück zum Außenbereich bzv1. die Gliederung zu Nachbargrundstücken ist dabei jedoch zu 
beachten. 

(2) Als Alternative zur Kompensationsmaßnahme unter§ 4 Abs. 1 können zur Kompensation der Eingrtffe innerhalb des 
Satzungsgebietes (Ergänzungssatzung) Maßnahmen auf den jev,reiiigen Eingriffsgrundstacken als 
Obstbaumpflanzungen durchgeführt werden. Auf den jevteil gen rückwärtigen Grundstücksflachen sind standor\'jerechte 
und einheimische Obstbäume zu pflanzen. Für die Obstbaumpflanzung sind ausschließlich Hochstämme mit einem 
Stammumfang von 10-12 cm der Arten Apfel (Walus), Birne (Pyrus), Pflaume (Prunus) oder Kirsche (Prurus) zu 
verwenden. Auf den einzelnen Flurslücken sind jeweils entsprechend der Festsetzungen unter § 4 Abs. 3 die 
elforderlichen Obstbaumpflanzungen vorzunehmen. 

(3) Zuordnung der Maßnahmen 
Die Kompensationsmaßnahmen werden dem jeweiligen Eingriffsflurstücke ntspr~hend nachfolgender Aufstellung 
zugeordnet: 

Flurstück51/5: 
725 m~ Anpflanzung einer mehrreihigen Hecke mit Saum stre ifen oder 
Altemalive Maßnahme: 29 Obstbaumpflanzungen. 
F!urstQck54• 
233 m" Anpflanzung einer mehrreihigen Hecke mit Saum streifen oder 
Altemab·ve Maßnahme: 10 Obstbaumpflanzungen. 
Flurstück 55: 
800 m2 Anpflanzung einer mehrreihigen Hecke mit Saumstre ifen oder 
Altemab"ve Maßnahme: 32 Obstbaumpflanzungen. 
Flurstück58: 
788 m~ Anpflanzung einer mehrreihigen Hecke mit Saumslreifen oder 
Altemative Maßnahme: 32 Obstbaumpflanzungen. 

(4) Schutz der nach §19 NatSchAG M·VgeschotztenAlleebäume 
Zu Schutz der nach §1 9 NatSchAG M-V geschützten Al leebäume in der Seestf'Zlße sind l::eulche Anlagen im 
Wurzelbereich der Bäume unzulässig. Der Wurzelbereich deflniert sich aus dem Kronentraufbereich zuzüglich 1,5 m. 

§5 
Nachrk:htllche Übemahmen und Hinweise 

(1) Realisierung der Anpflanzungen - Anpflanzungen auf den Grundslacken nach§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB Snd 
spätestens in der Pflanzperiode nach Fertigstellung der tt:ichbauten auf den betroffenen Grunds!Qcken abrahmefähig 
abzuschließen. Die auf den Grundslücken geplanten Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall durch 
Ersatzpflanzungen zu komplettieren. Vor Satzungsbeschluss W"Urde die Übernahme der Kosten durch die berührten 
GrundstQckseigenWm er vertraglich gereg eil . 

{2) Bau- und Bodendenkmalpflege - lm Satzungsgebiet sind keine Bau- und Kunstdenkmale berührt. Bodendenkmale sind 
im Satzungsgebiet nicht bekannt. Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffäll ige Bodenverfärburgen entdeckt 
v1erden, ist § 11 gemäß DSchG M-V die zuständige untere Denkmalschu!zbehörde zu benachrichtigen. Der Fund und 
die Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortl ich sind hErfOr der Entdecker, der Let er der Arbeiten, 
der Grundeigentum er sowie zufä!fige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Dese Erhaltungsverpflichtung erlischt 
5 WB"ktage nach Zugang der Mzeige, kann ~dooh durch die untere Denkmalschutzbehörde zur Sicherstellung 0ner 
fachgerechten Untersuchung und Bergung im Rahmen des Z.umulbaren verlängert werden (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 

(3) Trinkwasserschutzzone - Das Satzungsgebiet be~ndet sich in der Trin!Masserschutzzone III A des 
Wasser:::chutzgebietes Meierstorf. Die Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes W.eierstorf vom 20. Juni 
2006 ist zu beachten. 

(4) Leitungsbestand - Innerhalb des Satzungsgebietes sind Leitungen von Ver- und Entsorgungsträgern vorharden. Die 
Leitungen dieser Ver- und Entsorgungsträger dürfen durch Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt werden Im 

Baugenehmigungsverfahren sind die Ver- und Entsorgungsträger zu beteil igen. De Kabelschutzan-.veisungen und 
sonstige Anforderungen der einzelnen Vensorger sind zu bea:::hten . 

5) Altlasten - Im Satzungsgebiet sind keine schä:ll bhen Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 
BundesbodarschJtzgesetz bekannt. Semen während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen 
bzw. Gerüche ries Bodens auftreten, ist die Landrä tin des Landkrei ses Nordv1estmecklenburg als zuständige Behörde 
zu informieren. Der Grundstücksbesitzer is t als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtscl-eftsgesetz (KrWG) zur 

ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. 

(6) Bodenschutz - Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt Ober ein Grundstück sowie die 
weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundesbodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet kcrikrete 
Mhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Alfiast vorliegt, u~erzüg lich die Landrätin des 
Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständige Bodenschutzbehörde milzuteilen. üese Pflicht gilt bei 
Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusälzlich 
für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutaclier, 
Sachverständige und Untersuchungsstellen. 
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-BoderschJtzgesetzes (BBodSchG) 
festgeste ll~ si'ld die Grundstückseigentümer in Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land 
Mecklenburg Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V} verpfüchtet, den unteren 
Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu machen. 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen , welche eine Verschmutzung , 
unnöt ige Vermischung oder Veränderung des Bodens , Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen 
können, verm iedenwerden. 

(7) Kampfmittel - Durch das Lardesam! für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V 
wurde mi!geleil~ dass Belange der landesrelevanten Geiahre nabwehr nicht berührt sind. Konkrete und aktuelle Angaben 
für die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) der i. R. ste t-enden Fläch e sind beim 
Munitionsbergungsdlenst des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz M-Verhältlich. 

§7 
In -Kraft-Treten 

(1) Die Satzung tr itt mit Ablauf des Tages der Bekanntm achung in Kraft. 

VERFAHRENSVERMERKE 
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbesch l~~.qieindevertretung der Geo/Sinde Plüschow vom 

18.12.2012. Die ortsübliche Bekanntmacp(n~:{:f·~~hl&Hlln.ssbeschlusses ist du/eh Veröffentlichung in 
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2 . Die Gemeindevertretun g der Gem einde Pi~!l~~-. ,,v 18.12.2012 den Entwurf der Klarstellungs-

und Ergänzungssatzung für einen Teilb~~lifi-~'r'-' · · ~ e Meierstorf mit Be,gründu ng geälligt und 

~';;,ö~~~~~~nb~:~:ng gemäß § 3/,f ~i'"Jl "'. § 13 Abo. 2 Satz 1 Ne. 2 BauGB und § 3 
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3. D ie von der Pl anung beru/1rten Behörden und SQJ'ISt~n..:Trager öffentlich er Belange 1nd mit Schreiben 

vom 29.042013 zur Jl..bgabe einer S1EUun~1~ti'~' ~~~ery~ worden , / 
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1 1 {~.9SQ' :::~·:_c . 1 ürgermeister 

4. Die Abstimmungen m it den 
29.04.2013 erfolgt 
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Nachbacgem·l:~~~~;'..,,s 2 BauGB ist mit Schc~bon vom 
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" ·-'1• '.'·--- ···''"' , 
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5. Der EnWurf üt:er die Klarstellungs- und Er'Q.ä'f$.l_ng$iffe6ng für einen Tei lbereich der Ortslage 
Meierstorf, bestehend aus Lageplan und textli ch""en~Fest§etzungen solMe die Begründung haben in der 
Zeit vom 23.04.2013 bs zum 23.05.2013 wäh re nd der Dienststunden im Bauamt der stad! 
Grevesmühlen öffentlich ausgelegen. Die öffentlich e Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann sch riftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können, dass gemäß § 4a Abs. 6 BauGB nicht fristgemäß abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung Ober die Satzung unb erücksichtigt bleiben können, sofern 
die Gemeinde Plüschow deren Inh alt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und dere n Inhalt für de 
Rechtmäßigkeit der Satzung nicht vo n Bedeutun g ist, dass ein Antrag nach § 47 des 
Verwaltungsgenchtsordnung unzulässig ist, wenn l]j!jtvn Einwendungen geltend gemacht werden, de 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegu~1'"'e§t~i:i®~.erspätet geltend gemacht wurden, oder hätten 
geltend gemacht werden können, durchr ~erlj!~ottif.hun g ,1n der · o stseeze1tu7ilokalausgabe 

Grevesmühlen am 1204 2013 ortsübl1ch ir,~n~:~~~~chtword;n, , ..-~- V 
ffoschow, den 66 .1l-2013 · D ,,:y;;; ) . „. „ . 

1 (SieQel) , ürgerm e1ster 

~<fq,~~j~:;;~~/ 
6. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Plüschow 1efristgemäß abgegebenen S!ellungn ahmen der 

Offentllchke1t SOVV"le der Behörde n und sonst1;;i~f6,tfentl1cher Belange und der Na~hbargeme1nden 
am 08 10 2013 gepruft Das Ergebnis ist m1tgete11t :rQ rden ': '~'" 
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7. Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Tot~eiH"!lIT·' Teilbereich der Ortslage Meierstorf, bestehend 

aus Lageplan und textlichen Festsetzungen , Würde· am 08.10.2013 von der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Plüschow als Satzung beschlossen. D ie Begründung der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung für einen Teilbereich rvT ·H.~1'%1e Meierstorf wurde mit ~ Beschluss der 

Gemeindevertretung der Gemeinde Plüsc/1 ~ ·'" ·~.:2q~l\bi l l igl. fl~~'----..._ 

Flüschow, den .f .!6.„.12. . .2013 f '4 ~ • \ 
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8. Die ~arstellungs- und. Ergänzungssatzung\;~„ . ~~ dec Ortslage Meiecsto<, bestehend 
aus Lageplan und textlichen Festsetzun gen . \-;.~ •. 12.,.2013 ... ausgef gt. ,/ 
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9. Die Klarstellungs- und Ergänzu ngssatzung für 
1' 1 ''fP.D"f§ji~"(reich der Ortslage Meierstorf solMe die 

Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 1enststu nden von jedermann e ingesehen we rden 
ka nn und Ober den Inhalt Auskunft zu erhalten ls}.lst du rch Veröffentlichung i n der "03tseezeitung" 
Lokalausgabe Grevesmühlen am 42.,12..Z..Q.1..:;;,. ortsüblich t:ekanntgemacht worden. In der 
Bekanntmachung Ist auf die Geltendm achung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sovvie auf die Rechtsfolgen(§ 215 Abs. 1 BauGB) und weiter auf 
Fälligkeiten und Erlöschen von Entschädigungsan ~.ü~n (§ 44 Bau GB) und auf die Bestimmungen 
§ 5 Abs. 5 Kommunalverfassung Mecklenbur :o r2.Pöfh1!:t i~ M-V) hingewiesen worden. 
Die Klarstellungs- und E rgänzungssatzung 9 1 .n....I.~r lßich der Ortslage Mei to rf ist mit Ablauf 

des Tages der Bekanntmachung in Kraft g 'J!f- ~~·~.'; „ ~ 
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SATZUNG 
KLARSTELLUNGS- UND ERGÄNZUNGSSATZUNG 

DER GEMEINDE PLÜSCHOW 
FÜR EINEN TEILBEREICH 

DER ORTSLAGE MEIERSTORF 

nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB 
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